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Der Ortsbeirat schließt sich nach der Einführung des „Verfahren zur Anbringung von 
Geschwindigkeitsmesstafeln durch die Ortsbeiräte“ den kritischen Beschlüssen verschiedener 
Ortsbeiräte grundsätzlich an und bittet den Magistrat, das Verfahren neu zu regeln und unter 
Beteiligung und im Einvernehmen mit dem Ortsbeirat praktikable Regelungen zur Beschaffung, 
Finanzierung und Anbringung solcher Geschwindigkeitsmesstafeln einzuführen.

Begründung:

Die Geschwindigkeitsmesstafeln, die zur Sensibilisierung der Kraftfahrer bezüglich ihrer 
Fahrgeschwindigkeiten dienen sollen, haben sich in den letzten Jahren grundsätzlich bewährt.

Der Ortsbeirat ist jedoch der Auffassung, dass Maßnahmen zur Geschwindigkeitsregulierung 
(Beschaffung, Finanzierung und Regelung der Anbringungsmodalitäten) grundsätzlich in die 
Zuständigkeit des Magistrats fallen, wobei eine sinnvolle Beteiligung des Ortsbeirats vorgesehen 
sein sollte.

Wenn ehrenamtlich Tätige (Ortsbeiratsmitglieder etc.) in diese Art von verkehrsregelnden 
Maßnahmen einbezogen sein sollen, sind handhabbare Regelungen sinnvoll und auch notwendig. 
Die mit Schreiben vom 17. Januar 2023 vorgesehenen Regelungen sind für ehrenamtlich Tätige 
eben nicht handhabbar und gehen offensichtlich weit über das notwendige Maß hinaus.

Wiesbaden, 25.04.2023


